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Wiederwahl des Ersten Stadtbeigeordneten Helmut Mainz 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
1. Der Erste Stadtbeigeordnete Helmut Mainz wird für die Dauer von acht Jahren zum Ersten 

Stadtbeigeordneten der Stadt Übach-Palenberg wiedergewählt. 
 
2. Es erfolgt die Einweisung in die Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 LBesG NRW zum 

01.01.2021. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Wahl vom 29.11.2012 wurde Helmut Mainz erstmals zum Ersten Stadtbeigeordneten der Stadt 
Übach-Palenberg gewählt. Seine Amtszeit begann am 01.01.2013.  
 
Die Beigeordneten werden als kommunale Wahlbeamte für die Dauer von acht Jahren gewählt. Die 
Wiederwahl ist möglich. Eine Ausschreibung der Stelle ist nicht erforderlich, wenn eine Wiederwahl des 
Beigeordneten erfolgt.  
 
In § 2 Abs. 3 der Eingruppierungsverordnung NRW sind für die Beigeordneten, die auch zum allgemei-
nen Vertreter des Bürgermeisters bestellt sind, zwei Besoldungsgruppen vorgesehen. Für Kommunen 
mit der Einwohnerzahl von 20.000 bis 30.000 Einwohnern sind dies die Besoldungsgruppen A15 und 
A16. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 der Eingruppierungsverordnung NRW dürfen die Gemeinden unter Berücksichtigung 
des Umfangs, der Schwierigkeit und der Bedeutung der Aufgaben die Höchstbesoldungsgruppe für das 
Amt nur in Anspruch nehmen, wenn ihre Einwohnerzahl die Mitte zwischen der unteren und der oberen 
Grenze ihrer Größenklasse nach der Tabelle des Absatzes 3 überschritten hat oder die Wahlbeamtin 
oder Wahlbeamte in dasselbe Amt wiederberufen ist, in dem sie oder er eine ganze Amtszeit abgeleistet 
hat. 
  
Die gesetzliche Voraussetzung der Einweisung in die Besoldungsgruppe A 16 ab dem 1.1.2021 wäre mit 
der Wiederwahl gegeben. 
In der Vergangenheit hat der Rat der Stadt Übach-Palenberg von dieser Möglichkeit ebenfalls Gebrauch 
gemacht. 
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